
Wir sind Angehörige. Wir helfen einander.

Ap Bayern
Landesverband Bayern der Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen e. V.

K

LANDESVERBAND BAYERN DER ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH ERKRANKTER 
MENSCHEN E. V. - SATZUNG  

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.	 Der Verband führt den Namen „Landesverband 
Bayern der Angehörigen psychisch erkrankter Men-
schen e.V.“, abgekürzt ApK Bayern. 

2.	 Der Verband hat seinen Sitz in München. 

3.	 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4.	 Der Verband ist in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt München eingetragen. 

§ 2  Zweck und Ziele 

1.	 Als Mitglied in einem der anerkannten Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege verfolgt der Verband aus-
schließlich und unmittelbar die Zwecke

	» Förderung des Wohlfahrtswesens

	» Mildtätige Zwecke

	» Förderung der Hilfe für Angehörige von psy-
chisch erkrankten und seelisch behinderten 
Menschen

2.	 Der Verband ist parteipolitisch und konfessionell 
neutral.

3.	 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch 

	» Organisation und Unterstützung von selbststän-
digen Zusammenschlüssen von Angehörigen, 
die auf der Grundlage der gemeinsamen Ziel-
setzung regional tätig sind

	» Beratung und Unterstützung der Mitgliedsver-
eine

	» Angebote zum Informations- und Erfahrungs-
austausch von Angehörigen zur gegenseitigen 
Hilfe

	» Veranstaltungen und Publikationen zur Informa-
tion und Unterstützung von Angehörigen

	» Beratungsangebote für Angehörige

	» Arbeitsgruppen für spezielle Themen 

	» Das Vorbringen von Forderungen an Politik, 
Verwaltung, Sozialversicherung, Wohlfahrtsver-
bände, Leistungserbringer im sozialpsychiatri-
schen Bereich, Verantwortliche für ärztliche und 
psychotherapeutische Behandlung durch die 
Mitarbeit in Planungs- und Koordinierungsgre-
mien auf Landesebene.

§ 3  Mittelverwendung und Gemeinnützigkeit

1.	 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.	 Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet werden.Die Mitglieder 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3.	 Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder 
bei der Auflösung oder Aufhebung des Verbandes 
keine Anteile des Verbandsvermögens erhalten. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4.	 Die Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich 
oder gegen Zahlung einer pauschalierten Auf-
wandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a Einkommen-
steuergesetz (Ehrenamtspauschale) ausgeübt. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet vor dem Hin-
tergrund der jeweiligen Haushaltslage des Vereins 
über die Gewährung und Höhe der pauschalierten 
Aufwandsentschädigung.

5.	 Die Mitglieder des Vorstands, aktiv tätige Mitglie-
der und die Mitarbeiter des Vereins haben einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit 
für den Verein entstanden sind. 

6.	 Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den 
Verein gegen eine angemessene Vergütung oder 
Honorierung an Dritte vergeben. Für die Vertragsin-
halte ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig.

§ 4  Auflösung der Körperschaft
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen der Körperschaft an die gemeinnützige „Stiftung 
Angehörige psychisch Kranker“ des Vereins „ApK Verein 
Angehöriger und Freunde psychisch Kranker in Mittel-
franken e.V.“, Hessestraße 10, 90443 Nürnberg, welche 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 5  Finanzierung
Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Ver-
band durch 

	» Mitgliedsbeiträge

	» Spenden

	» öffentliche Zuwendungen

- 1 -



§ 6  Erwerb der Mitgliedschaft
1.	 Mitglieder des Landesverbandes können werden: 

	» Angehörige von psychisch erkrankten und 
psychisch behinderten Menschen. Sie gelten als 
ordentliche Mitglieder. 

	» Weitere Familienangehörige können auf Antrag 
ebenfalls Mitglieder werden. Sie gelten als Mit-
glieder im Rahmen einer Familienmitgliedschaft.

	» Natürliche und juristische Personen, die den 
Zweck und die Ziele des Verbandes bejahen und 
ihn bei seiner Arbeit unterstützen wollen. Sie 
gelten als fördernde Mitglieder. 

	» Eingetragene und nichteingetragene Vereine 
Angehöriger psychisch erkrankter Menschen, 
die als gemeinnützig anerkannt sind, den Zweck 
und die Ziele des Verbandes bejahen und ihn 
bei seiner Arbeit unterstützen wollen. Sie gel-
ten als Mitgliedsvereine. Die Mitgliedsvereine 
des Landesverbandes sind selbstständige Glie-
derungen des Landesverbandes und in ihrem 
Satzungszweck an den Zweck und die Ziele der 
Satzung des Landesverbandes gebunden. Die 
Mitgliedsvereine können örtlich, regional und 
auf Bezirksebene Arbeitsgemeinschaften bilden. 
Ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch 
den Landesverband besteht nicht.

2.	 Die Mitgliedschaft im Landesverband wird bei Mit-
gliedschaft in einem Mitgliedsverein in Form der 
gestuften Mehrfachmitgliedschaft begründet. Diese 
umfasst die Zugehörigkeit zum Mitgliedsverein und 
zum Landesverband. 

3.	 Das Mindestalter für die Mitglieder beträgt 18 Jahre. 

4.	 Mitgliedsanträge können schriftlich oder in elektro-
nischer Form, z.B. über ein Online-Formular, gestellt 
werden. Die elektronische Form ist der Schriftform 
gleichgestellt. 

5.	 Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des 
Landesverbandes.

6.	 Gemeldete Mitglieder im Rahmen einer Familienmit-
gliedschaft haben dieselben Rechte  wie ordentliche 
Mitglieder.

7.	 Während der Dauer von entgeltlichen Arbeitsver-
hältnissen ruht eine bestehende Mitgliedschaft. 

§ 7  Beendigung der Mitgliedschaft
1.	 Die Mitgliedschaft endet durch

	» Kündigung (siehe § 7.2.)

	» Beendigung durch Vorstandsbeschluss  
(siehe § 7.3)

	» Ausschluss (siehe § 7.4)

	» Tod 

	» Auflösung bei juristischen Personen

2.	 Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklärung 
des Mitglieds zum Jahresende gekündigt werden. 
Diese muss dem Verband bis spätestens 30. Sep-
tember des laufenden Kalenderjahres zugestellt 
sein. 

3.	 Die Mitgliedschaft kann durch Vorstandsbeschluss 
beendet werden, wenn das Mitglied trotz Mahnung 
seinen Beitrag länger als ein Jahr nicht bezahlt hat. 

4.	 Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss aus 
dem Verband ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, zum Beispiel Zuwider-
handlung gegen die Verbandsinteressen. Vor der 
Beschlussfassung ist dem betreffenden Mitglied 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gegen 
einen Ausschlussbeschluss steht dem Mitglied 
innerhalb von einem Monat nach Zustellung das 
Recht der Berufung bei der nächsten Mitgliederver-
sammlung zu. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft.

§ 8  Mitgliedsbeiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe einer Bei-
tragsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu 
beschließen ist.

§ 9  Organe des Verbandes
Organe des Verbandes sind

	» die Mitgliederversammlung

	» der Vorstand
 
§ 10  Mitgliederversammlung
1.	 Die Mitgliederversammlung ist das höchste Ver-

bandsorgan. Sie ist zuständig für alle Angelegen-
heiten, die in dieser Satzung nicht anderen Gremien 
zur Erledigung bzw. Beschlussfassung übertragen 
sind.  
Insbesondere ist sie zuständig für:

	» Wahl des Vorstandes 

	» Wahl der Kassenprüfer

	» Entgegennahme der Berichte (Jahresbericht des 
Vorstandes, Kassenbericht, Bericht der Kassen-
prüfer)

	» Entlastung des Vorstandes

	» Festsetzung des Beitrages (Beitragsordnung) 

	» Festlegung des vom Vorstand vorgelegten Jah-
resplans und des Jahresbudgets

	» Satzungsänderungen

	» Festlegung des Zweckes und der Ziele des Ver-
bandes

	» Auflösung des Verbandes

Die Mitgliederversammlung soll vom Vorstand 
einmal im Jahr einberufen werden. Die Einladung 
erfolgt in Textform mit Bekanntgabe der Tages-
ordnung spätestens zwei Wochen vor dem festge-
setzten Termin. Die Mitgliederversammlung kann in 
Präsenz-, virtueller oder Hybridform durchgeführt 
werden. Die konkrete Form wird mit der Einladung 
bekannt gegeben.

2.	 Satzungsänderungsvorschläge sind in der Tagesord-
nung im Wortlaut mitzuteilen. 

3.	 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 
einzuberufen, wenn

	» es das Verbandsinteresse erfordert 

	» der Vorstand dies für notwendig hält

	» während der Wahlperiode mehr als ein Mitglied 
aus dem Vorstand ausscheidet

	» mindestens 1/10 der ordentlichen Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Grundes verlangt. 

4.	 Die Mitgliederversammlung wird von einem Vor-
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standsmitglied geleitet. Die ordnungsgemäß ein-
berufene Versammlung ist beschlussfähig ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmbe-
rechtigten. 

5.	 Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme, desglei-
chen jedes weitere gemeldete Mitglied im Rahmen 
einer Familienmitgliedschaft gemäß § 6.6. Ebenso 
haben die Mitglieder des Vorstandes je eine Stimme. 

6.	 Mitgliedsvereine und fördernde Mitglieder haben 
keine Stimme. Mitgliedsvereine können jedoch 
Anträge an die Mitgliederversammlung stellen. Sie 
müssen durch ein ordentliches Mitglied des antrag-
stellenden Mitgliedsvereins auf der Mitgliederver-
sammlung vertreten werden. 

7.	 Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüs-
se mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, d.h., es zählt nur das Verhältnis der ab-
gegebenen Ja- und Nein-Stimmen zueinander. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 
unberücksichtigt. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. 

8.	 Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Zur Änderung des Zweckes und der Ziele sowie 
zur Auflösung des Verbandes ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforder-
lich.

9.	 Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und vom 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 11  Vorstand

1.	 Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus 
mindestens drei und maximal fünf gleichberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern. Die Aufgabenverteilung 
innerhalb des Vorstands regelt die Geschäftsord-
nung, die sich der Vorstand zu geben hat. Gericht-
lich und außergerichtlich vertreten wird der Verein 
durch zwei Vorstandsmitglieder. Ausnahmen davon 
regelt die Geschäftsordnung.

2.	 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt 
solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des Vorstan-
des müssen ordentliche Mitglieder sein. 

3.	 Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, berufen die 
verbleibenden Vorstandsmitglieder ein neues Vor-
standsmitglied für das vakante Amt. Ein Beschluss 
der Mitgliederversammlung ist dazu nicht erforder-
lich. Dieses Mitglied bleibt bis zur turnusmäßigen 
Neuwahl im Amt. Es kann nur maximal ein Mitglied 
des Vorstands auf diese Weise bestellt werden. 
Scheidet mehr als ein Vorstandsmitglied vor Ende 
der Amtsperiode aus, so ist vom Vorstand eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung zur Neu-
wahl des Vorstands einzuberufen.

4.	 Der Vorstand führt insbesondere die laufenden Ge-
schäfte des Verbandes.

5.	 Die Führung der laufenden Geschäfte kann der 
Vorstand einem Geschäftsführer übertragen, der in-
soweit als besonderer Vertreter nach § 30 BGB den 
Verein vertreten kann.

6.	 Vorstandsmitglieder oder besondere Vertreter 
haften dem Verein für einen bei der Wahrnehmung 
ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vor-
liegen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Satz 1 
gilt auch für die Haftung gegenüber Mitgliedern des 
Vereins. Ist streitig, ob ein Vorstandsmitglied oder 
ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein 
oder das Mitglied des Vereins die Beweislast.

7.	 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, 
die von der Geschäftsstelle mit Bekanntgabe der 
Tagesordnung einberufen werden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. 

8.	 Über die Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzu-
fertigen, das von einem Vorstandsmitglied und vom 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

9.	 Die Beschlussfassung des Vorstands kann auch im 
Rahmen einer Videokonferenz erfolgen. Beschlüsse 
können auch in einem Umlaufverfahren per E-Mail  
gefasst werden, wenn sämtliche Vorstandsmitglie-
der ihre Zustimmung zu dem Verfahren per E-Mail  
erklärt haben. § 11.6 gilt sinngemäß. 

10.	 Der Vorstand kann ordentliche Mitglieder als Re-
ferenten für bestimmte Themen bestellen und in 
Gremien Dritter delegieren, sowie Arbeitsgruppen 
für spezielle Fragen und Aufgaben bilden. Die Refe-
renten, Delegierten und Arbeitsgruppen handeln in 
Abstimmung mit und nach Beschlüssen und Wei-
sungen des Vorstands. 

11.	 Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- 
oder Finanzbehörden aus redaktionellen oder for-
malen Gründen verlangt oder empfohlen werden, 
kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 

12.	 Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage beschließen, dass Vorstandsmit-
glieder Tätigkeiten, die nicht originäre Vorstands-
aufgaben sind, entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pau-
schalierten Aufwandsentschädigung übernehmen 
können.

§ 12  Fachbeirat

1.	 Neben den Organen des Verbandes besteht ein 
Fachbeirat. 

2.	 Die Mitglieder des Fachbeirats werden von der Mit-
gliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes 
für die Dauer von zwei Jahren berufen. 

3.	 Der Fachbeirat setzt sich aus Fachleuten und Vertre-
tern des öffentlichen Lebens zusammen. 

4.	 Der Fachbeirat soll den Vorstand bei seiner inhaltli-
chen Arbeit, bei der Erreichung der Ziele des Ver-
bandes und bei den Angeboten an die Mitglieder 
beraten und unterstützen. 

5.	 Sitzungen des Fachbeirats werden von der Ge-
schäftsstelle des Verbandes einberufen und von 
einem Vorstandsmitglied geleitet. 
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§ 13  Kassenprüfer

1.	 Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 
zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die weder dem Vor-
stand angehören noch hauptamtliche Mitarbeiter 
sein dürfen. 

2.	 Scheidet ein Kassenprüfer vor Ende seiner Amts-
periode aus, beruft der Vorstand einen neuen 
Kassenprüfer für das vakante Amt. Ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung ist dazu nicht erforderlich. 
Dieser Kassenprüfer bleibt bis zur turnusmäßigen 
Neuwahl im Amt. 

3.	 Beide Kassenprüfer führen zusammen jährlich min-
destens eine Kassenprüfung durch. Das Prüfungs-
ergebnis ist dem Vorstand schriftlich bekannt zu 
geben. 

4.	 In der Mitgliederversammlung erstatten die Kassen-
prüfer einen zusammenfassenden Bericht für das 
abgelaufene Geschäftsjahr. 

§ 14  Datenschutz
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins 
werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Daten-
schutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutz-
gesetzes personenbezogene Daten der Mitglieder im 
Verein verarbeitet. Näheres regelt die Datenschutzord-
nung, die vom Vorstand erlassen wird.

§ 15  Inkrafttreten der Satzung
Die vorliegende Satzung wurde in der Mitgliederver-
sammlung am 11. Oktober 2025 beschlossen.

BEITRAGSORDNUNG  
 
1.	 Höhe des Mitgliedsbeitrags für Direktmitglieder

a.	 Die ordentlichen Direktmitglieder des Landes-
verbandes zahlen als Einzelmitglieder einen 
Jahresbeitrag in Höhe von 50 Euro. Für eine 
Familienmitgliedschaft ist unabhängig von der 
Anzahl der als Mitglieder gemeldeten Familien-
mitglieder ein Jahresbeitrag in Höhe von 60 
Euro zu bezahlen.

b.	 Die Fördermitglieder des Landesverbandes zah-
len einen Jahresbeitrag in Höhe von 60 Euro.

c.	 Bei Beginn der Mitgliedschaft vor dem 1. Juli 
wird für das laufende Kalenderjahr der volle 
Jahresbeitrag erhoben. Bei Beginn ab dem  
1. Juli wird für das laufende Kalenderjahr die 
Hälfte des jährlichen Mitgliedsbeitrags erhoben. 

d.	 Der Mitgliedsbeitrag wird per SEPA-Lastschrift-
mandat eingezogen. Der Einzug erfolgt im  
Februar des jeweiligen Beitragsjahres. Ausnah-
men vom Einzugsverfahren können auf Antrag 
erfolgen.

e.	 Der Landesverband kann den Mitgliedsbeitrag 
für einzelne Mitglieder ermäßigen, 

	» wenn dies vom Mitglied aufgrund von Be-
dürftigkeit beantragt wird und eine beson-
dere Bedürftigkeit vorliegt   
oder

	» wenn ein besonderes Verbandsinteresse 
vorliegt.

f.	 Ehrenmitglieder des Landesverbandes sind 	
nicht automatisch vom Mitgliedsbeitrag freige-
stellt.

2.	 Mitgliedsvereine

a.	 Die Mitgliedsvereine sind berechtigt, einen hö-
heren Beitrag als der Landesverband von ihren 
Mitgliedern zu erheben, wenn ihre regionale 
Vereinssituation dies erfordert. 

b.	 Die Mitgliedsvereine erheben die Beiträge ihrer 
Mitglieder in eigener Zuständigkeit. 

c.	 Die Mitgliedsvereine überweisen pro zahlendes 
Mitglied ihres Vereins an den Landesverband 
jährlich 30 Euro. Ausnahme: Mitgliedsvereine 
mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
überweisen pro zahlendes Mitglied ihres Vereins 
an den Landesverband jährlich 27 Euro.

d.	 Die Überweisungen an den Landesverband sind 
jeweils bis spätestens 30. Juni des laufenden 
Kalenderjahres fällig.

e.	 Maßgebend für die Überweisung an den Lan-
desverband ist der Mitgliederstand am  
1. Januar des laufenden Kalenderjahres.

f.	 Werden von Mitgliedsvereinen einzelne Mit-
glieder beitragsfrei gestellt, so muss für diese 
Mitglieder kein Beitrag an den Landesverband 
gezahlt werden.

3.	 Gültigkeit
a.	 Eine Änderung der Beitragsordnung muss in der 

Mitgliederversammlung beschlossen werden.
b.	 Der Vorstand des Landesverbandes kann Über-

gangsregelungen bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung vereinbaren.

4.	 Inkrafttreten der Beitragsordnung
Die Beitragsordnung wurde in der Mitgliederversamm-
lung am 11.10.2025 beschlossen und tritt am 01.01.2026 
in Kraft.
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